
 

Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit unter gessner@mg-ub.de oder unter 0172 / 373 14 61. 
 

Angebot: Erstellung einer Verfahrensdokumentation 

 

Seit Beginn dieses Jahres verlangt die 

Finanzverwaltung bei Unternehmen, die 

elektronische Verarbeitungsbestandteile in 

der Beleggutkette haben, eine detaillierte 

Verfahrensdokumentation. Das heißt, 

dass Unternehmen, die beispielsweise 

Rechnungen per E-Mail verschicken oder 

erhalten, schon alleine deswegen eine  

Verfahrensdokumentation benötigen. Denn die Finanzämter wurden angewiesen, bei 

zukünftigen Betriebsprüfungen, verstärkt auch diese Dokumentationen mitzuprüfen. 

 

Was ist nun eine solche Verfahrensdokumentation? Laut der entsprechenden 

Rechtsgrundlage, der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff) dient sie dazu, nachweisen zu können, dass die 

Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabenordnung (AO) und den 

GoBD für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung 

von Daten und Belegen erfüllt sind. Einfacher ausgedrückt: In einer 

Verfahrensdokumentation werden alle Hardware und Software sowie alle beteiligten 

Organisationseinheiten, die in einem Unternehmen in irgendeiner Form mit dem 

Beleggut des Unternehmens in Berührung kommen, definiert und beschrieben, damit 

darauf aufbauend der gesamte Prozess der Beleggutkette – sowohl eingehende 

Belege, als auch ausgehende Belege – detailliert dokumentiert werden kann. 

 

Wir haben uns darauf spezialisiert, professionelle Verfahrensdokumentationen 

für kleine und mittlere Unternehmen zu erarbeiten. Dabei führen wir immer auch 

eine Ist-Analyse im Unternehmen durch, aufgrund deren Ergebnisse eventuelle 

Schwachstellen definiert sowie konkrete Handlungsempfehlungen abgegeben werden 

können. In diesem Zusammenhang arbeiten wir mit einigen renommierten 

Steuerkanzleien zusammen, sodass wir immer auf dem aktuellsten Stand bleiben.  

 

Und der größte Vorteil für das Unternehmen: Der gesamte beschriebene Analyse- 

und Erstellungsvorgang wird mit 80,0 Prozent gefördert.  


